
 
An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

Wien, am 28. April 2015 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Neubauer und weitere Abgeordnete haben am 2. März 2015 
unter der Nr. 3976/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Behaltefrist bei 

ÖBB-Lehrlingen gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 bis 5: 
 Sind derartige Fälle bereits an Sie herangetragen worden?  

a. Wenn ja, was wurde von Ihren Seiten diesbezüglich unternommen? 
 Sind ähnliche Vorfälle aus anderen Bundesländern bekannt? 
 Sind staatsnahe Betriebe, wie die Österreichischen Bundesbahnen an das 

Berufsbildungsgesetz gebunden?  
a. Wenn ja, wie ist diese Vorgehensweise zu erklären?  
b. Wenn nein, warum nicht? 

 Könnten wirtschaftliche Gründe lt. § 18 (3) vorliegen, die eine Weiterbeschäftigung nicht 
zugelassen haben? 

 Welche Maßnahmen werden Sie nun, in Kenntnis des Sachverhalts, setzen? 
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Österreichweit werden von den ÖBB 11 Lehrwerkstätten betrieben, in welchen die Ausbildung von 

Lehrlingen für die Aufgaben im Bereich der Eisenbahninfrastrukturtechnik erfolgt. 

 

Die ÖBB – als mehrfach ausgezeichneter Lehrbetrieb - unterliegen allen rechtlichen 

Bestimmungen betreffend Lehrlingsausbildung, so unter anderem auch dem § 18 

Berufsausbildungsgesetz. 

 

Für einen Lehrling mit einem Lehrverhältnis zu den ÖBB ist mit seinem Lehrvertrag – 

österreichweit in allen Lehrwerkstätten der ÖBB - auch die 3-monatige Behaltefrist nach der 

Lehrzeit gewährleistet. Nach Mitteilung der ÖBB wird diese von den ÖBB als Lehrbetrieb jedenfalls 

umgesetzt. 

 

 

Alois Stöger 
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